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 Einleitung

Die Eizellspende ist nach dem Embryo-
nenschutzgesetz in Deutschland verbo-
ten. Seit vielen Jahrzehnten wird jedoch 
immer wieder ihre Zulassung diskutiert. 
Bereits im Jahr 2000 wurde im Rahmen 
des „Wissenschaftlichen Symposiums des 
Bundesministeriums für Gesundheit in 
Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-
Institut“ in Berlin darauf hingewiesen, 
dass die fehlende europäische Harmoni-
sierung zu einem Eizell-Tourismus füh-
ren könne. Es wurde empfohlen, diesem 
entgegenzuwirken und sicherzustellen, 
dass deutsche Patientinnen nicht vom 
medizinischen Fortschritt abgekoppelt 
werden [1].

Im Jahr 2018 trat das Samenspender-
registergesetz in Kraft, das bedauerli-
cherweise keinerlei Regelungen für die 
bereits damals praktizierte Embryonen-
spende enthielt. Ein Jahr später veröffent-
lichte die „Nationale Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina“ Empfehlungen 
für ein aktuelles Fortpflanzungsmedizin-
gesetz und plädierte für eine regulierte 
Zulassung der Eizellspende [2]. Bei die-

ser Stellungnahme waren medizinische, 
juristische, psychologische, medizin-
ethische und theologische Fachkräfte in-
volviert. Auch die Bundesärztekammer 
sprach sich im Jahr 2020 in ihrem Me-
morandum „Dreierregel, Eizellspende 
und Embryonenspende im Fokus“ für 
die Zulassung der nichtkommerziellen 
Eizellspende aus [3]. Beide Organisatio-
nen halten es auch aus explizit ethischer 
Sicht für gerechtfertigt und geboten, eine 
gesetzliche Änderung im Sinne einer Er-
laubnis zu veranlassen und befürworten 
die Einführung eines modernen Fort-
pflanzungsmedizingesetzes.

Im Jahr 2021 unterstützte der Koalitions-
vertrag „Mehr Fortschritt wagen“ u.a. 
eine diskriminierungsfreie Förderung re-
produktionsmedizinischer Behandlungen 
unabhängig von medizinischer Indika-
tion, Familienstand oder sexueller Orien-
tierung [14]. Im darauffolgenden Jahr 
veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft 
für Kinderwunschberatung das „BKiD 
Positionspapier zur Eizellgabe in Deutsch-
land“ [5]. Das BKiD sprach sich für eine 
regulierte Zulassung aus und formulierte 
Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt 

stehen dabei das Kindeswohl und die psy-
chosoziale Beratung aller Beteiligten.

Wenige Jahre später richtete die Bun-
desregierung die „Kommission zur re-
produktiven Selbstbestimmung und 
Fortpflanzungsmedizin“ ein. Ihr Ab-
schlussbericht wurde im April 2024 ver-
öffentlicht und befasste sich umfassend 
mit den medizinischen, psychosozialen, 
juristischen und ethischen Aspekten der 
Eizellspende, ebenso wie der Leihmutter-
schaft [6]. Auch von dieser Kommission 
wurden die juristischen und ethischen 
Aspekte ausführlich gewürdigt. Die 
Kommission kam zu dem Schluss, dass 
das bisherige Verbot der Eizellspende 
verfassungsrechtlich nicht geboten ist. 
Der Gesetzgeber hätte bei Zulassung der 
Eizellspende die Aufgabe, diese auszuge-
stalten, wie dies auch in den meisten eu-
ropäischen Ländern bereits der Fall war. 
Als zentrale Punkte dieser Ausgestaltung 
wurden die körperliche Belastung der 
Spenderin, deren Information und Ein-
willigung, das Problem einer potenziel-
len Ausbeutung der Spenderin sowie das 
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner 
Abstammung benannt. Diese Entwick-
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lungen ließen die Hoffnung zu, dass die 
Legalisierung der Eizellspende in greif-
bare Nähe rückt [7]; die entsprechenden 
politischen Diskussionen wurden jedoch 
bislang nicht weitergeführt.

Offensichtlich ist die Eizellspende ein 
heikles Thema, das zwar immer wieder 
diskutiert wird, für das jedoch bisher das 
ausreichende Momentum fehlte, um die-
se Diskussionen in eine politische Ent-
scheidungsfindung überzuführen. Bisher 
standen vor allem Fragen der grundsätz-
lichen Ablehnung oder Zulassung der 
Eizellspende im Mittelpunkt der Dis-
kussion. Mit einer möglichen Zulassung 
wären jedoch zahlreiche Detailfragen 
verbunden, die bislang nur geringe Be-
achtung gefunden haben.

In diesem Artikel werden zehn zentrale 
Detailfragen erörtert und entsprechende 
Empfehlungen vorgestellt. An der Dis-
kussion haben sich Fachvertreterinnen 
und Fachvertreter beteiligt, die zusam-
men zehn wissenschaftliche Fachge-
sellschaften repräsentieren. Grundlage 
der nachfolgenden Vorschläge sind die 
Empfehlungen der Wissenschaftsakade-
mie der Leopoldina [2], der Bundesärz-
tekammer [3] und der „Kommission zur 
reproduktiven Selbstbestimmung und 
Fortpflanzungsmedizin“ [6].

Ziel dieses Beitrags ist es, der Debatte um 
die Zulassung der Eizellspende neue Im-
pulse zu geben und sie konstruktiv wei-
terzuentwickeln.

Zur Begrifflichkeit: Der Begriff „Eizell-
bank“ wird im folgenden Text analog zu 
dem bestehenden Konzept der „Samen-
bank“ verwendet. „Wunscheltern“ sind 
diejenigen, die sich ein Kind mithilfe 
einer Eizellspende wünschen. Der Begriff 
„Wunschmutter“ bzw. „Empfängerin“ 
wird verwendet, wenn es sich explizit um 
die Frau handelt, die mithilfe einer Eizell-
spende schwanger werden und ein Kind 
austragen möchte.

 Zehn Vorschläge für die 
 Regulierung der Eizellspende

1. Öffentliche Informationen zur 
Eizellspende durch neutrale Stelle
Um neutrale und nicht interessengelenk-
te Informationen zur Eizellspende bereit 
zu stellen, sollten nicht nur Fachgesell-
schaften, reproduktionsmedizinische 
Zentren und weitere Fachkräfte darüber 

informieren. Es wäre eine sinnvolle Er-
weiterung des Informationsangebotes, 
wenn eine unabhängige, staatlich ge-
tragene, neutrale Informationsstelle 
niedrigschwellig Informationen für alle 
Beteiligten (potenzielle Spenderin und 
Wunscheltern, Familien und Kinder nach 
Eizellspende, Spenderinnen und deren 
Familie, medizinische, psychosoziale 
und weitere Fachkräfte, breite Öffentlich-
keit) zur Verfügung stellen würde.

Diese Informationen sollten sich zum 
einen an Betroffene wenden: Frauen, die 
eine Spende erwägen, Wunscheltern (he-
terosexuelle Paare, alleinstehende Frau-
en), die diese Familienbildung erwägen, 
sowie Spenderinnen und Familien nach 
erfolgreicher Spende. Zum anderen sollte 
auch die breite Öffentlichkeit informiert 
werden, um mögliche Tabus und Stig-
mata um die Familienbildung mithilfe 
Dritter abzubauen. Die Informationen 
sollten zudem in einfacher Sprache und 
in ausgewählten Fremdsprachen veröf-
fentlicht und durch Bild- und Videoma-
terial unterstützt werden.

Empfehlung
Wir empfehlen, die Bereitstellung dieser 
Informationen über die bestehende Web-
präsenz des Bundesinstituts für öffentli-
che Gesundheit (vormals BZgA) zu orga-
nisieren, insbesondere über das etablierte 
Portal „familienplanung.de“ sowie über 
das „Informationsportal-Kinderwunsch.
de“ des Bundesministeriums für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMBFSFJ).

Dort existieren bereits umfangreiche 
Materialien zu den Themen „Kinder-
wunsch“, „Unfruchtbarkeit“ und „re-
produktive Gesundheit“. Diese Inhalte 
können gezielt um den Bereich „Fami-
lienbildung mit Eizellspende“ erweitert 
werden, sodass ein zentrales, vertrau-
enswürdiges Onlineangebot entsteht, 
das bundesweit zugänglich ist und einen 
niedrigschwelligen Zugang zu relevanten 
Informationen gewährleistet.

Diese Information sollte
 − unabhängig, sachlich und wertfrei 

sein,
 − in verständlicher Sprache verfasst 

werden, auch in einfacher Sprache,
 − in ausgewählten Fremdsprachen ver-

fügbar sein,
 − durch grafische, audiovisuelle Mate-

rialien ergänzt werden und

 − die verschiedenen Aspekte (me-
dizinisch, psychosozial, rechtlich, 
ethisch) ausgewogen darstellen.

2. Zahl der Kinder/Familien pro 
Spenderin
Grundsätzlich führt eine Eizellspende 
im Vergleich zur Samenspende zu einer 
geringeren Anzahl von Kindern. Wäh-
rend Samenspenden auch im privaten 
Umfeld ohne medizinische Eingriffe 
durchgeführt werden können, erfordert 
die Eizellspende eine medizinische Inter-
vention: die hormonelle Stimulation und 
die Eizellentnahme (Punktion). Diese 
medizinischen Maßnahmen sind nicht 
risikofrei und sollten daher – im Inter-
esse der Gesundheit der Spenderin – auf 
eine verantwortbare Anzahl von Spende-
zyklen begrenzt bleiben.

In den letzten Jahren wurden im Bereich 
der privaten Samenspende Fälle soge-
nannter „Massenspender“ bekannt, die 
mitunter mehrere Dutzende Kinder ge-
zeugt haben – teilweise ohne Wissen der 
Wunscheltern. Solche Konstellationen 
sind bei der Eizellspende aufgrund des 
medizinischen Aufwands unwahrschein-
lich. Dennoch erscheint es ethisch und 
psychosozial geboten, auch hier Ober-
grenzen zu definieren, um Belastungen 
für alle Beteiligten zu vermeiden.

Ziel einer Begrenzung ist es, die medi-
zinischen Risiken für die Spenderin zu 
 limitieren und Überforderungen auf 
emotionaler, sozialer und gesundheit-
licher Ebene zu vermeiden (siehe u.a. 
[8–10]). Insbesondere die Erfahrungen 
aus Studien legen nahe, dass eine über-
mäßige Zahl genetisch verwandter 
Kinder oder Familien sowohl für die 
Spenderin als auch für die daraus her-
vorgehenden Kinder problematisch sein 
kann [11, 12].

Ein sinnvoller Ansatz ist dabei, nicht 
die Zahl der gezeugten Kinder zu be-
grenzen, sondern die Zahl der Familien, 
in die genetisch verwandte Kinder hin-
eingeboren werden. Dies ermöglicht es 
Wunscheltern, mehrere Kinder von der-
selben Spenderin zu bekommen – mit 
der Folge, dass Geschwister gemeinsam 
aufwachsen und sich kennen. Auch psy-
chosozial kann dies für alle Beteiligten 
entlastend sein [13]. Die Nachverfolg-
barkeit sollte vor dem Hintergrund der 
anstehenden europäischen SoHO-Ver-
ordnung ( Standards of Quality and  Safety 
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for Substances of Human Origin) [14] 
berücksichtigen, dass Eizellen, genau wie 
Samenzellen, in kryokonserviertem Zu-
stand im- und exportiert werden können 
(siehe Punkt 4).

Bei der Festlegung von Obergrenzen 
sollten die Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigt und gegeneinander abge-
wogen werden:

a) Interessen der Spenderinnen:
 − Minimierung körperlicher Risiken
 − Möglichkeit zu bewusst gewählten, 

ggf. gezielten Spenden (z. B. als Ex-
klusivspenderin für eine konkrete 
Wunschmutter, für bestimmte Fami-
lienformen)

 − kein Gefühl der Überforderung durch 
zahlreiche genetisch verwandte Kin-
der, Schutz der eigenen Familie vor 
potenziell überwältigender Zahl an 
Halbgeschwistern der eigenen Kinder

b) Interessen der Kinder:
 − Schutz vor psychosozialer Überforde-

rung durch zu viele genetische Halb-
geschwister

 − Minimierung des Inzestrisikos

c) Interessen der Wunscheltern:
 − vertretbare Wartezeiten auf eine Be-

handlung
 − Planbarkeit für Geschwisterkinder 

von derselben Spenderin
 − Vermeidung von Auslandsbehand-

lungen mit möglicherweise niedrige-
ren Standards

d) Interessen der rekrutierenden und 
behandelnden Kliniken:

 − eindeutige rechtliche und organisato-
rische Rahmenbedingungen

 − wirtschaftlich vertretbare Rekrutie-
rungs- und Auswahlaufwand

Empfehlung
Wir empfehlen, dass jede Spenderin 
maximal drei Spendezyklen durchlaufen 
kann und dass, basierend auf den Emp-
fehlungen der ESHRE-Arbeitsgruppe 
„Donor Offspring Limits“1 sie ihre Ei-
zellen für maximal 15 Familien spenden 
kann; ihre eigene Familie wird dabei 
nicht mitgezählt. Die Spenderin soll die 
Möglichkeit haben, die Anzahl der Fa-
milien niedriger festzulegen. Sie sollte 
nicht nur zielgerichtet für bestimmte 

Wunsch eltern spenden können, sondern 
Kriterien bei der Auswahl der Empfän-
gerfamilie vorgeben können, die dazu 
dienen, die spätere Kontaktaufnahme zu 
erleichtern.

Die Spenderin und die Wunscheltern 
sind im Vorfeld der Behandlung über die 
Spendelimits aufzuklären. Die Spende-
rinnen sollten auf Wunsch über die An-
zahl der Schwangerschaften, deren Ver-
lauf und die Geburt und Gesundheit der 
Kinder informiert werden können.

3. Finanzielle Kompensation
Eizellspenderinnen sollten – analog zur 
Samenspende – eine angemessene fi-
nanzielle Anerkennung erhalten. Diese 
finanzielle Anerkennung darf nicht den 
altruistischen Charakter der Spende in 
Frage stellen, sondern soll das erhebliche 
zeitliche, körperliche, seelische und emo-
tionale Engagement der Spenderinnen 
wertschätzen. Eine verantwortungsvoll 
gestaltete Kompensation kann auch dazu 
beitragen, potenzieller Ausbeutung vor-
zubeugen – insbesondere, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Entscheidung zur 
Spende nicht aus wirtschaftlicher Notla-
ge heraus getroffen wird (siehe auch [6]).

Folgende Aspekte fließen in die Höhe der 
finanziellen Kompensation ein (in An-
lehnung an [15]):

 − Ersatz für entstandene Kosten: Er-
stattung unmittelbarer Auslagen: z. B. 
Fahrtkosten zum Kinderwunschzen-
trum, medizinische und psychosozia-
le Beratung, Verdienstausfälle u.ä.

 − Kompensation für Aufwand und Be-
lastung: Würdigung des körperlichen 
Einsatzes im Rahmen der medizini-
schen Behandlung (insbesondere die 
hormonelle Stimulation und Punk-
tion der Eizellen) und die damit ein-
hergehenden Risiken

 − Darüberhinausgehende Bezahlung 
als Anreiz oder Motivation: Ein zu-
sätzlicher finanzieller Anreiz über 
die reine Kostenerstattung hinaus ist 
zulässig, sofern er keine unangemes-
sene Motivation zur Spende darstellt. 
Die Höhe muss so gewählt sein, dass 
Frauen nicht unter wirtschaftlichem 
Druck zur Spende gedrängt werden. 
Die Entscheidung zur Spende muss 
freiwillig und selbstbestimmt bleiben.

Empfehlung
Die Arbeitsgruppe spricht sich für finan-
zielle Kompensation in einer Größen-

ordnung von Euro 1.500 aus; dies ist 
keine Bezahlung, sondern eine Entschä-
digung für Aufwand und Einsatz. Diese 
Summe sollte regelmäßig an Inflation 
und wirtschaftliche Entwicklung ange-
passt werden. Diese Summe kann sich an 
der Kompensation von Samen spendern 
(zurzeit zwischen 80 und 120 Euro pro 
Spende) orientieren, sollte jedoch die 
deutlich höhere Belastung, Risiken und 
den medizinischen Aufwand der Ei-
zellspende berücksichtigen. Sie lehnt 
sich zudem an die Vorgaben der SoHO- 
Verordnung [14] an, nach der finan zielle 
Gewinne vermieden werden sollen. Die 
Richtlinie sieht jedoch eine Entschädi-
gung vor, damit die finanzielle Benach-
teiligung durch eine Spende vermieden 
wird. Eine Summe in dieser Höhe stellt 
keinen unzulässigen Anreiz dar, zumal 
die Anzahl der Spendezyklen begrenzt 
ist (siehe 2. „Zahl der Kinder/Familien 
pro Spenderin“).

4. Welche Eizellen werden zur 
Spende zugelassen?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, 
Eizellen zur Spende zu gewinnen, die 
jeweils spezifische Vor- und Nachteile 
aufweisen. Üblicherweise wird zunächst 
an Frauen gedacht, die aus primär alt-
ruistischen Gründen spenden und hier-
für eine Kompensation erhalten. Diese 
Frauen sollten ihre eigene Familienpla-
nung bereits abgeschlossen haben. Auf 
diese Weise kann gewährleistet wer-
den, dass ihre reproduktive Gesundheit 
durch die Spende nicht in einem Maße 
beeinträchtigt wird, das ihre künftigen 
Lebens entwürfe oder Familienwünsche 
gefährdet.

Geht man von der Erfolgswahrschein-
lichkeit einer Behandlung mit gespen-
deten Eizellen aus, so empfiehlt sich, 
junge Frauen, die bereits Kinder geboren 
haben, in das Spendeverfahren einzu-
binden, da sie die eigene Fruchtbarkeit 
bewiesen haben.

Die Möglichkeiten der Eizellspende mit 
spezifischen Vor- und Nachteilen:

 − Bekannte Spenderinnen: Frauen aus 
dem sozialen Umfeld der Wunsch-
eltern (z. B. Schwestern, Freundin-
nen), die bereit sind, gezielt Eizellen 
zu spenden. Dies führt zu komplexen 
psychosozialen Fragen, da eine Rol-
lenklärung der Spenderin erforderlich 
ist. Zudem ist das Alter häufig höher 
als bei altruistischen Spenderinnen

1Persönliche Mitteilung; die Erstautorin ist Mit-
glied dieser Arbeitsgruppe.
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 − Überzählige Eizellen nach Social 
Freezing: Immer mehr Frauen las-
sen Eizellen für den eigenen Kin-
derwunsch kryokonservieren [16], 
aber nicht alle diese Eizellen werden 
später abgerufen. Nach umfassender 
Aufklärung können diese gespendet 
werden. Dabei muss ausgeschlossen 
werden, dass Social Freezing unter 
dem Druck erfolgt, einen Teil der Ei-
zellen spenden zu müssen (z. B. durch 
finanzielle Anreize). Zudem muss 
den Spenderinnen bewusst sein, dass 
die gespendeten Eizellen zur Geburt 
eines Kindes führen und sie selber 
theoretisch kinderlos bleiben könn-
ten. Auch in dieser Gruppe kann das 
Alter ein limitierender Faktor sein, 
es liegt im deutschsprachigen Raum 
aktuell bei durchschnittlich ca. 36 
Jahren [16].

 − Überzählige Eizellen aus IVF-Be-
handlungen: In bestimmten Fällen 
verbleiben nach einer künstlichen 
Befruchtung Eizellen, die von der Pa-
tientin nicht mehr benötigt werden. 
Nach entsprechender Einwilligung 
und Aufklärung können auch diese 
gespendet werden. Auch hier kann 
die Spendereizelle zur Geburt eines 
Kindes führen, die Spenderin je-
doch kinderlos bleiben. In der  Regel 
ist auch hier das Durchschnitts-
alter  höher, denn die Frauen, die 
sich  einer künstlichen Befruchtung 
unter ziehen, sind aktuell 35,8 Jahre 
alt [16].

 − Altruistische Spenderinnen: Frauen, 
die freiwillig und ohne direkten per-
sönlichen Bezug zu den Wunschel-
tern Eizellen spenden. Voraussetzung 
sollte ein abgeschlossener eigener 
Kinderwunsch sein. Die Anzahl der 
Spendezyklen sollte auf drei begrenzt 
sein, um die körperlichen Risiken zu 
minimieren.

 − Spendereizellen aus dem Ausland: 
Hier muss sichergestellt sein, dass 
die Spenderinnen ihr Einverständ-
nis gegeben haben und über etwaige 
Unterschiede in rechtlichen Rahmen-
bedingungen (z. B. Dokumentations-
pflicht, Auskunftsrecht des Kindes) 
aufgeklärt wurden.

 − Post-mortem-Spenden: Das Embryo-
nenschutzgesetz stellt in §4 die Ver-
wendung des Samens eines verstorbe-
nen Mannes unter Verbot. Allerdings 
urteilte ein Landgericht, dass die 
Herausgabe von kryokonserviertem 
Samen an die Witwe rechtmäßig ist, 

da die Befruchtung noch nicht statt-
gefunden hatte (LG Frankfurt, Be-
schluss v. 4.2.2025, 2-04 O 29/25). 
Ob sich diese Rechtsprechung auf 
vergleichbare Konstellationen – etwa 
die Eizellspende durch eine Schwes-
ter – übertragen lässt, ist bislang un-
geklärt. Grundsätzlich erscheint es 
denkbar, dass auch Eizellen einer ver-
storbenen Frau gespendet oder post-
mortal zu diesem Zweck entnommen 
werden. Allerdings liegen hierzu nach 
aktuellem Kenntnisstand kaum prak-
tische Erfahrungen vor. Die European 
Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) empfiehlt, sich 
in solchen Fällen an den allgemeinen 
Voraussetzungen der Gametenspende 
zu orientieren. Darüber hinaus soll-
te eine ausdrückliche Einwilligung 
der verstorbenen Person vorliegen, 
idealerweise bereits im Rahmen der 
Kryokonservierung oder vor Durch-
führung einer IVF-Behandlung ein-
geholt. Zudem wird empfohlen, dass 
zwischen dem Todeszeitpunkt und 
dem Beginn der Behandlung ein Zeit-
raum von mindestens einem Jahr liegt 
[17]. Die psychosoziale Erfahrung 
zeigt, dass von der Verwendung von 
Samen oder Eizellen von verstorbenen 
Partnern häufig Abstand genommen 
wird, wenn es nach einem Trauer-
prozess zu einer neuen Ausrichtung 
im Leben gekommen ist. Dies ist 
allerdings im Rahmen einer Spende 
nur dann relevant, wenn eine Person 
die Spende annimmt, die in einer Be-
ziehung mit der Spenderin stand. Zu 
vermuten ist grundsätzlich, dass es für 
Kinder be lastend und irritierend sein 
kann, wenn sie wissen, dass sie aus 
Gameten einer verstorbenen Person 
entstanden sind.

Empfehlung
Alle o.a. Möglichkeiten bis auf die Post-
mortem-Spende sollten zugelassen wer-
den. Spenderinnen sind durch geeigne-
te medizinische Untersuchungen und 
Anamnesen in dem nach dem Stand der 
Wissenschaft erforderlichen Umfang zu 
prüfen, um das Risiko der Übertragung 
von Erkrankungen auf die Wunschmut-
ter und das entstehende Kind zu mini-
mieren. Sie sind über alle Risiken aufzu-
klären.

In allen Fällen, auch in denjenigen, in 
denen Eizellen gespendet werden, die 
bereits vorliegen, müssen die Schutz-

vorgaben der Gewebeverordnung (Ver-
ordnung über die Anforderungen an 
Qualität und Sicherheit der Entnahme 
von Geweben und deren Übertragung 
nach dem Transplantationsgesetz [18]) 
eingehalten werden. In diesen Fällen 
kann die finanzielle Kompensation ge-
ringer ausfallen. Zudem sollte das Alter 
der Spenderin zum Zeitpunkt der Eizel-
lentnahme berücksichtigt werden, da es 
maßgeblich mit der Wahrscheinlichkeit 
einer späteren Lebendgeburt verknüpft 
ist.

Die Wunscheltern sollten transparent in 
die Entscheidung der Verwendung dieser 
Eizellen eingebunden werden. Darüber 
hinaus sollte auch die freiwillige altruis-
tische Spende von Frauen ohne persön-
lichen Bezug zu den Wunscheltern mög-
lich sein.

Beim Import von Spendereizellen aus 
dem Ausland muss die Zustimmung der 
Spenderinnen sowie deren Informiert-
heit über alle rechtlichen Aspekte im 
Empfängerland – etwa zur Dauer der 
Dokumentation oder zum Auskunfts-
recht des Kindes – vorliegen.

Analog zu Samenbanken sollten auch 
Eizellbanken rechtlich zugelassen und 
reguliert werden, um eine transparen-
te, ethisch vertretbare und medizinisch 
 sichere Eizellspende zu gewährleisten.

Post-mortem-Spenden sollten grund-
sätzlich verboten sein. Ausnahmen soll-
ten zugelassen werden, wenn seit dem 
Tod nur eine geringe Zeit vergangen, 
die Spenderin erst nach der Einleitung 
der Befruchtung der Eizellen verstorben 
ist [2] und das Vorgehen im Rahmen 
einer psychosozialen Beratung exploriert 
 wurde.

5. Wer darf gespendete Eizellen 
empfangen?
Eine Familienbildung mit gespendeten 
Eizellen ist für heterosexuelle Paare, für 
lesbische Paare (jeweils verheiratete und 
nicht verheiratete) und für alleinstehende 
Frauen mit entsprechender medizinischer 
Indikation  denkbar. Gründe können 
medizinischer Natur (z. B. verfrühte Me-
nopause, Gefahr der Übertragung einer 
genetischen Erkrankung) oder biologisch 
bedingt sein (ver minderte Eizellreserve 
aufgrund fortgeschrittenen Alters oder 
vorausgegangener fertilitätsmindernder 
Behandlung).
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Empfehlung
Um eine Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung oder des Fa-
milienstands zu vermeiden, empfehlen 
wir die Zulassung der Eizellspende für 
alle o.a. Gruppen. Wir empfehlen dar-
über hinaus, dass das Austragen einer 
Schwangerschaft für die Wunschmutter 
und das Kind nicht mit unnötigen Risi-
ken verbunden ist (siehe 7. Medizinische 
Behandlung). Daher sollten keine ge-
sundheitlichen Bedenken gegen das Aus-
tragen einer Schwangerschaft bestehen.

Da ein vorangeschrittenes Alter mit er-
höhten Schwangerschaftskomplikationen 
einhergeht, sollten Frauen ab dem 45. 
Lebensjahr gesundheitlich überprüft wer-
den. Das Maximalalter der Wunschmut-
ter sollte bei Übertragung der Spende-
eizelle das abgeschlossene 50. Lebensjahr 
nicht überschreiten, da die Risiken für 
Mutter und Kind ab diesem Alter stark 
zunehmen [2].

6. Psychosoziale Beratung
Eine Familienbildung mit Hilfe Dritter 
greift in die normative Familienstruktur 
ein und geht mit zahlreichen psychoso-
zialen Fragen einher. Sowohl die Spen-
derin als auch die Wunscheltern müssen 
u.a. entscheiden, wann sie ihr soziales 
Umfeld einbinden und wie sie über die 
Spende sprechen. Die Wunscheltern sind 
zudem vor die Frage gestellt, wann und 
wie sie ihr Kind über die Zeugungsge-
schichte informieren und wie sie es dies-
bezüglich bestmöglich in seiner Entwick-
lung begleiten. Die Spenderin ihrerseits 
ist vor ähnliche Fragen gestellt, wenn sie 
eine Partnerschaft eingeht und eigene 
Kinder bekommt.

Empfehlung
Sowohl die Wunscheltern als auch die 
Spenderin sollten durch die ärztliche 
Fachkraft medizinisch aufgeklärt und 
psychosozial beraten werden. Dies soll-
te u.a. die Erfolgswahrscheinlichkeit 
weiterer Behandlungen mit eigenen Ei-
zellen und Alternativen zur Eizellspen-
de ( Adoption, Embryonenspende u.ä.) 
sowie die Risiken einer Schwangerschaft 
mit Eizellspende (vor allem erhöhtes 
Risiko für Eklampsie, Hypertonie) um-
fassen.

Zudem sollte das Angebot einer nied-
rigschwelligen psychosozialen Beratung 
durch eine entsprechend fortgebildete 
Beratungsfachkraft obligatorisch sein. 

Ärztinnen und Ärzte sollten verpflichtet 
werden, auf eine entsprechende Bera-
tung vor Behandlungsbeginn hinzuwei-
sen und hierfür Kooperationen vorzu-
halten [19]. Diese Beratung sollte vor 
der Behandlung, in deren Verlauf und 
nach Abschluss der Behandlung für die 
(Wunsch-) Eltern und ihr/e Kind/er und 
die Spenderin und ihre Familie jederzeit 
offen sein, vor allem, wenn die konkrete 
Aufklärung der Kinder oder der Kontakt 
des Kindes zu Halbgeschwistern oder zur 
Spenderin ansteht [20].

7. Medizinische Behandlung
Die Eizellspende sowie das Austragen 
einer Schwangerschaft nach Eizellspende 
sind mit bestimmten Risiken verbunden. 
Die aktuellen Stimulationsprotokolle 
zeigen für Deutschland, dass Komplika-
tionen im Rahmen der Eizellentnahme 
bei Frauen, die sich einer In-vitro-Fer-
tilisation unterziehen, um ein Kind zu 
bekommen, unter 1 %, schwerwiegende 
Komplikationen sogar unter 0,15 % lie-
gen [16]. Ausländische Studien zeigen 
auf, dass Komplikationen im Rahmen 
der Eizellspende ebenfalls selten und 
Spenderinnen mit dem Prozess zufrie-
den sind [21–23]. Dennoch können bei 
Spenderinnen Komplikationen wie Blu-
tungen, Verletzungen oder ein Übersti-
mulationssyndrom auftreten.

Bei Empfängerinnen von Eizellspen-
den zeigt sich ein erhöhtes Risiko für 
Bluthochdruck während der Schwan-
gerschaft sowie ein höheres Risiko für 
Präeklampsie. Diese Risiken sind bei 
Mehrlingsschwangerschaften noch aus-
geprägter [24–26].

Derzeit werden sowohl die Übertragung 
frischer Embryonen als auch die Verwen-
dung kryokonservierter Eizellen parallel 
praktiziert. Es scheint jedoch, dass die 
Kryokonservierung von Spendereizel-
len zunehmend bevorzugt wird, da die 
Schwangerschaftsraten vergleichbar sind 
[27], die Logistik jedoch einfacher ist. 
Die Verfahren erfordern ein unterschied-
liches Engagement der beteiligten Frau-
en: Bei der Verwendung frischer Eizellen 
müssen die Zyklen der Spenderin und 
der Empfängerin synchronisiert werden, 
während dies bei der Verwendung kryo-
konservierter Eizellen nicht notwendig 
ist. Allerdings erfordert letzteres den 
Aufbau und die Logistik einer Eizellen-
bank, ähnlich wie es bereits bei der Sa-
menspende der Fall ist.

Empfehlung
Spenderinnen und Wunschmütter soll-
ten umfassend über die medizinischen 
Risiken aufgeklärt werden. Wunschmüt-
tern sollte zudem empfohlen werden, 
medizinische Fachkräfte, die die Schwan-
gerschaft und Geburt begleiten, über die 
Eizellspende zu informieren, damit dies 
bei möglichen Komplikationen berück-
sichtigt werden kann. Sowohl die Eizell-
spenderin als auch die Wunschmutter 
sollten über eine Absicherung möglicher 
Behandlungskosten im Falle von Kom-
plikationen verfügen (z. B. durch eine 
gültige Krankenversicherung). Dadurch 
wird sichergestellt, dass in solchen Situa-
tionen keine der beiden Parteien finan-
ziellen Belastungen ausgesetzt ist.

Um eine Mehrlingsschwangerschaft 
zu vermeiden, sollte grundsätzlich der 
„single-embryo-transfer“ durchgeführt 
werden.

Die logistische und rechtliche Umset-
zung der Eizellspende sollte sowohl die 
Anforderungen für frische Spenden als 
auch für kryokonservierte Eizellen be-
rücksichtigen.

8. Auskunftsrecht
Das Recht auf Kenntnis der eigenen Her-
kunft ist für alle Kinder von zentraler 
Bedeutung, deren biologische bzw. gene-
tische Wurzeln außerhalb der rechtlichen 
Familie liegen. Für durch Samenspende 
gezeugte Kinder wurde dieses Recht im 
Samenspenderregistergesetz (SaRegG) 
verankert: Sie haben die Möglichkeit, die 
Identität des Spenders zu erfahren. Ab 
dem 16. Lebensjahr steht ihnen dieses 
Auskunftsrecht eigenständig zu; zuvor 
können die sorgeberechtigten Eltern es im 
Namen ihres Kindes geltend machen. Die 
relevanten Daten werden hierfür zentral 
gespeichert und für 110 Jahre aufbewahrt.

In den vergangenen Jahren wurde zuneh-
mend deutlich, dass viele dieser Kinder 
nicht nur Informationen über ihre gene-
tische Abstammung, sondern auch den 
Kontakt zu Halbgeschwistern suchen – 
also zu anderen durch denselben Spender 
gezeugten Kindern oder zu Kindern des 
Spenders selbst [11, 27, 28]. Das aktuelle 
 SaRegG enthält hierfür bislang keine Re-
gelungen oder unterstützende Strukturen.

Empfehlung
Grundsätzlich sollten die Regelungen des 
Samenspenderregistergesetzes ( SaRegG) 
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auch für Kinder Anwendung finden, die 
durch eine Eizellspende gezeugt wurden. 
Die Spenderinnen sollten über dieses 
Auskunftsrecht, die Dokumentations-
dauer von 110 Jahren, aber auch über die 
typischen Bedürfnisse der Kinder aufge-
klärt werden. Auch muss ihnen bewusst 
sein, dass manche Kinder vor dem 16. Le-
bensjahr Auskunft über sie oder Kontakt 
zu ihnen aufbauen möchten.

Darüber hinaus sollte diesen Kindern 
die Möglichkeit eingeräumt werden, auf 
Wunsch Kontakt zu genetischen Halb-
geschwistern aufzunehmen. Um dies zu 
ermöglichen, bedarf es einer gesetzlich 
verankerten Struktur, die entsprechende 
Begegnungen in einem geschützten und 
ggf. psychosozial begleitetem Rahmen 
unterstützt.

Die bislang übliche Anonymität der 
Spenderin bis zur Geltendmachung des 
Auskunftsrechts sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen aufgehoben werden 
können – etwa dann, wenn sowohl die 
Eltern als auch die Spenderin einer frü-
heren Offenlegung ausdrücklich zustim-
men. Eine solche Regelung würde der 
wachsenden Bedeutung von Transparenz 
im Bereich der Familienbildung mit Hilfe 
Dritter Rechnung tragen.

9. Erweiterung des Deutschen IVF-
Registers (D·I·R) um Behandlungen 
mit Eizellspende
Seit 1992 stellt das D·I·R eine zuverlässi-
ge und kontinuierliche Auswertung der 
Ergebnisse reproduktionsmedizinischer 
Behandlungen zur Verfügung. Seit 2023 
deckt es mittels des Deutschen Registers 
für Insemination (DERI) auch Behand-
lungen mit intrauteriner Insemination 
(IUI) im homologen und im donogenen 
System ab.

Empfehlung
Die Behandlungen mit Eizellspende soll-
ten in das D·I·R aufgenommen werden, 
damit auch diese wissenschaftlich ausge-
wertet und für die Öffentlichkeit aufberei-
tet werden können. Hierzu gehören alle 
für die Eizellspende spezifischen Aspekte, 
u.a. das Alter der Spenderinnen, Anzahl 
der gewonnenen Eizellen, Komplika-
tionsrate und Schwangerschaftsoutcome.

10. Wissenschaftliche Begleitung
Es ist dringend erforderlich, sowohl die 
medizinischen als auch die psychoso-
zialen Aspekte der Familienbildung mit 

Hilfe Dritter umfassend wissenschaftlich 
zu begleiten.

Die medizinische Forschung sollte ins-
besondere darauf abzielen, Verfahren wie 
die hormonelle Stimulation und Eizellent-
nahme für die Spenderinnen sicherer zu 
gestalten und gesundheitliche Risiken zu 
minimieren. Gleiches gilt für die Trans-
ferzyklen der Empfängerinnen, auch 
hier ist medizinisch-wissenschaftliche 
Forschung notwendig, um gegebenenfalls 
Einflüsse der Eizellspende auf den Verlauf 
der Schwangerschaften und die Gesund-
heit der Mütter und Kinder zu erfassen.

Parallel dazu ist eine vertiefte psychoso-
ziale Forschung notwendig. Diese sollte 
die Erfahrungen aller beteiligten Per-
sonengruppen – Wunscheltern, Spen-
derinnen und Kinder – erfassen und 
analysieren. Darüber hinaus gilt es, die 
Familiendynamiken sowohl in den neu 
entstandenen Familien, als auch in den 
Familien der Spenderinnen systematisch 
zu untersuchen.

Ziel dieser wissenschaftlichen Begleitung 
ist es, den rechtlichen Rahmen (ein-
schließlich gesetzlicher und weiterer Re-
gelungen) evidenzbasiert weiterzuentwi-
ckeln, Beratungskonzepte vor, während 
und nach der Behandlung sowie nach 
der Geburt des Kindes zu verbessern und 
Fachkräfte bedarfsgerecht fortzubilden.

Empfehlung
Es sollten gezielt finanzielle Mittel be-
reitgestellt und entsprechende Förder-
programme zur wissenschaftlichen 
Unter suchung dieser neuen Familien-
strukturen ausgeschrieben werden (ähn-
lich dem Forschungsverbund: „Psy-
chosomatische Diagnostik/Therapie 
von Fertilitäts störungen“ 1993–1999. 
Gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung, Forschung, Wissenschaft und 
Technologie BMBF, Förderungszeichen: 
01KY9303).
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